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Stadt Radeburg 
 
Stadtverwaltung Radeburg - Heinrich-Zille-Straße 6 - 01471 Radeburg                    
 

 

☒ Beschlussvorlage   ☐ Informationsvorlage 

 

☐ Tischvorlage    ☐ Wiedervorlage 
 

☒ öffentlich     

☐ nichtöffentlich 
 

TOP 7 

 

Gremium TA Amt Bauamt 

Datum 06.02.2024 Verfasser Schirdewan 

 

Beratungsfolge 

Status Sitzungsdatum Gremium Beschluss-Nr. 

    

 
Gegenstand 
 

☒ Beratung und Beschluss 

☐ Information 

Bauvorhaben: 
Bauantrag: Abriss Dachstuhl und Neubau Dachterrasse 
 
Baugrundstück: 
Gemarkung Radeburg, Fl.-Nr. 227a 
Dresdner Straße 38 

 
Sachverhalt: 
 
Der Antragsteller beabsichtigt den Abriss eines Dachstuhls und den Neubau einer Dachterrasse. 
 
Die Stadt Radeburg beurteilt das Bauvorhaben im Rahmen der Beteiligung der Gemeinde gemäß 
§ 36 BauGB hinsichtlich der planungsrechtlichen Zulässigkeit des Bauvorhabens und der 
gesicherten Erschließung. 
 
Das Bauvorhaben liegt im Innenbereich i.S.d. § 34 BauGB. Zudem befindet sich das Grundstück 
im Geltungsbereich der Ortsgestaltungssatzung (Zone B). 
 
Der Bauherr beantragt 
 

1. eine Abweichung von den Festsetzungen des § 6 Abs. 2 und 3 der Sächsischen 
Bauordnung bezüglich einzuhaltender Abstandsflächen: 
 
festgesetzt:  Abstandsflächen müssen auf dem Grundstück selbst liegen. Sie dürfen auch 

auf öffentlichen Verkehrsflächen liegen, jedoch nur bis zu deren Mitte. Die 
Tiefe einer Abstandsfläche beträgt mindestens 3,0 m 

geplant:         Keine Abstandsflächen zur benachbarten Bebauung und zur öffentlichen 
Verkehrsfläche „Promenadengäßchen“ 

Begründung:  durch die örtlichen Gegebenheiten (geschlossene Bauweise) ist die 
Einhaltung von Abstandsflächen zu benachbarten Gebäuden nicht 
realisierbar. Aufgrund der durchschnittlichen Breite des 
Promenadengäßchens von 2,0 m ist die Einhaltung einer Abstandsfläche 
von 3,0 m zur Mitte der öffentlichen Verkehrsfläche nicht umsetzbar 
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